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EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der unten ndher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung
ist beigefligt.

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Hermann-Josef Tebroke
Blrgermeister

Gremium Sitzungs-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss 2

Wochentag Datum Uhrzeit
Mittwoch 09. Dezember 2009 17.30 Uhr

Sitzungsort

Sitzungssaal des Rathauses, Borromausstr. 1, 51789 Lindlar
4. Obergeschoss, Raum 402




Ordentliche Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses sind:

CDU:
1 Broich, Elisabeth

2 Fischer, Achim

3 Heller, Guidor

4 Krieger, Dr. Klemens J.
5.  Kdmper, Manfred

6 Orbach, Wilfried

7 Puschatzki, Eckhard

8 Schmitz, Hans

9 Stadler, Wolfgang

10. Walter, Ortwin

()]

PD:

1. Dreiner-Wirz, Jirgen
2.  Freiberg, Lutz

3.  Thiem, Heinrich

4, VoB3, Heribert
Bindnis 90/Die Griunen:

1. Heuwes, Patrick
2.  Schlichtmann, Jérg

T

DP:
1. Lob, Erika
2 Friese, Harald

Fur den Fall Ihrer Verhinderung bitte ich, einen der 0. g. vom Rat gewahlten

Ordentliche Vertreter des Haupt- und

Finanzausschusses sind:

Orbach, Harald
Schmitz, Willi
Hochscherf, Brigitte
Hotopp, Petra
Brickmann, Armin
Lohr, Manfred
Sauerbier, Ingo
Werner, Gerd
Willmer, Thomas

Dinsing, Karl Heinz
Heller, Manfred
Kremer, Karl-Egon
Scherer, Hans Ludwig

Becker-Schélinhammer, Ursula
Bobrowski, Tobias
Siegfried, Christian

Burczyk, Dieter
Klein, Dietmar

Vertreter lhrer Fraktion um Teilnahme an der Sitzung zu bitten.



Tagesordnung

zur 2. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
der Gemeinde Lindlar

am 09.12.2009

TOP Beratungsgegenstand
- Offentlicher Teil -

1. | Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung und Beschlussfahig-
keit des Haupt- und Finanzausschusses

2. | Benennung eines Schriftfiihrers

3. | Berichterstattung tber die Durchfihrung der Beschliisse des Haupt- und
Finanzausschusses vom 24.11.2009
- Offentliche Sitzung -
- Vorlage wird nachgereicht -

4. | Genehmigung der Niederschrift Gber die Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses vom 24.11.2009
- Offentliche Sitzung -

5. | Haushaltsplan 2010
Hier: Anfragen, Anregungen und Antrage der Fraktionen
- Vorlage wird nachgereicht -

6. | Veranderungsnachweis aufgrund von Fachausschussbeschliissen bzw.
aktualisierten Verwaltungsempfehlungen
- Vorlage wird nachgereicht -

7. | Haushaltssatzung 2010

8. | Unternehmenssatzung fur den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar
Anstalt des 6ffentlichen Rechts

9. | Stellenplan 2010

10. | Interkommunale Zusammenarbeit
hier: Sachstandsbericht

11. | Informationen der Verwaltung

12. | Verschiedenes

Beratungsgegenstand
TOP - Nichtoffentlicher Teil -

13. | Berichterstattung tber die Durchfiihrung der Beschlisse des Haupt- und
Finanzausschusses vom 24.11.2009
- nichtoffentliche Sitzung -

14. | Genehmigung der Niederschrift Uber die Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses vom 24.11.2009
- nichtoffentliche Sitzung -

15. | Informationen der Verwaltung

16. | Verschiedenes

2. Sitzung HFA 09.12.2009 Tagesordnung.doc




Gemeinde Lindlar Lindlar, 23.11.2009

Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen

Sitzungsvorlage

far die Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
am 09.12.2009

- Offentliche Sitzung -

TOP 7: Haushaltssatzung 2010

Sachverhalt:

Nach den Beratungen Uber die Antrage und Anfragen sowie dem Veranderungsnach-
weis zum Haushalt 2010 ergibt sich folgender

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschliel3en:

1. Der Ergebnisplan fir das Haushaltsjahr 2010 wird in der von der Verwaltung vorge-
legten Fassung einschlief3lich des Veranderungsnachweises beschlossen.

2. Der Gesamtbetrag aus der Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit fur
das Haushaltsjahr 2010 wird in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung ein-
schlie3lich des Veranderungsnachweises beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung nebst Anlagen der Gemeinde Lindlar fur das Haushaltsjahr
2010 wird in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung einschlie3lich des Ver-
anderungsnachweises beschlossen.

4. Dem Haushaltssicherungskonzept 2010 — 2013 wird in der von der Verwaltung vor-
geschlagenen Form zugestimmt.

Werner Hutt Dr. Hermann-Josef Tebroke
Gemeindekammerer Burgermeister

2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 07 Haushaltssatzung 2010.doc




Gemeinde Lindlar Lindlar, 24.11.2009

Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen

Sitzungsvorlage

far die Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
am 09.12.2009

- Offentliche Sitzung -

TOP 8: Unternehmenssatzung fir den Technischen Betrieb Engelskirchen-
Lindlar Anstalt des offentlichen Rechts

Vorberaten im am TOP
Gemeinderat 25.08.2009 9a
Sachverhalt:

Die urspriingliche Unternehmenssatzung wurde vom Rat der Gemeinde Lindlar am
30.03.2009 und vom Rat der Gemeinde Engelskirchen am 01.04.2009 beschlossen.

Mit Schreiben vom 30.04.2009 wurde bei der Kommunalaufsicht des Oberbergischen
Kreises die zur Griindung des gemeinsamen Kommunalunternehmens notwendige Ge-
nehmigung nach § 27 Abs. 4 GKG NRW beantragt.

Nach eingehender Prifung teilte die Kommunalaufsicht mit Verfugung vom 09.06.2009
mit, dass zur Genehmigung lediglich noch einige formale Erganzungen bzw. Anderun-
gen an der Unternehmenssatzung vorgenommen werden mussten.

Diese Anderungen wurden in der Satzung beriicksichtigt und vom Rat der Gemeinde
Lindlar am 25.08.2009 und vom Rat der Gemeinde Engelskirchen am 16.09.2009 be-
schlossen.

Auf Wunsch der oberen Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Koln fand am
06.10.2009 ein weiteres Erdrterungsgesprach zwischen Vertretern der unteren und der
oberen Kommunalaufsicht sowie der beiden Gemeinden statt.

In diesem Gesprach lobten die Vertreter der Kommunalaufsicht die beiden Gemeinden;
sie begrufRten ausdricklich die MalRRnahmen interkommunaler Zusammenarbeit und
sagten ihre volle Unterstitzung zu.

Aufgrund der Tatsache, dass der Technische Betrieb Engelskirchen-Lindlar das erste
gemeinsame Kommunalunternehmen im Bauhofbereich in Nordrhein-Westfalen sei,
misse die Unternehmenssatzung einer besonderen Begutachtung unterworfen werden,
da sie einen Charakter als Mustersatzung erlangen wird.

2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 08 Unternehmenssatzung fur den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar A6R.doc




Im Ergebnis der Prufung ergaben sich lediglich einige formale Anderungswinsche; In-
halt und Struktur der Satzung werden nicht beruhrt.

Neben den Anregungen der Kommunalaufsicht ergibt sich aus den Gesprachen mit den
Personalraten der beiden Gemeinden eine weitere Anderung. Danach soll der Verwal-
tungsrat um den Personalratsvorsitzenden des Technischen Betriebes als nichtstimm-
berechtigtes Mitglied erweitert werden; die Vertretung erfolgt durch den stellvertreten-
den Personalratsvorsitzenden.

Die vorgenannten Anderungen sind in der als Anlage 1 beigefuigten Ubersicht als Ge-
genuberstellung zu den bisherigen Regelungen dargestelit.

Daruber hinaus ist die komplette Satzung, unter Berlcksichtigung der vorgenannten
Anderungen, als Anlage 2 beigeftigt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Lindlar die Unter-
nehmenssatzung fur den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt des offent-
lichen Rechts in der als Anlage 2 beigefigten Form zu beschliel3en.

Werner Hutt Dr. Hermann-Josef Tebroke
Gemeindekammerer Burgermeister
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Anlage 1

Praambel
Alt Neu
Unternehmenssatzung Unternehmenssatzung
fir den fir den

»Baubetriebshof Engelskirchen - Lindlar,
Anstalt des offentlichen Rechts “
vom 17.09.2009

Aufgrund der 88 27 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes
Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG)
i.V.m. 114a Absatz 2 der Gemeindeordnung fir
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW S. 666 ff.), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380), hat
der Rat der Gemeinde Engelskirchen in seiner
Sitzung am 16.09.2009 und der Rat der Gemeinde
Lindlar in seiner Sitzung am 25.08.2009 folgende

Unternehmenssatzung fir das im Wege der
Ausgliederung aus der Verwaltung durch
Umwandlung gegrundete gemeinsame

Kommunalunternehmen beschlossen.

» rechnischen Betrieb Engelskirchen - Lindlar,
Anstalt des 6ffentlichen Rechts “
vom xx.xx.2009

Aufgrund der § 27 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes
Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
01.10.1979 (GV. NRW S. 621) zuletzt geandert
durch Gesetz vom 08.05.2009 (GV. NRW S. 298,
berichtigt GV. NRW S. 326) i.V.m. § 114a Absatz 2
der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S.
666 ff.), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der
Gemeinde Engelskirchen in seiner Sitzung am
xX.Xx.2009 und der Rat der Gemeinde Lindlar in
seiner  Sitzung am  xx.xx.2009 folgende
Unternehmenssatzung fir das im Wege der
Ausgliederung aus der Verwaltung durch
Umwandlung gegrundete gemeinsame
Kommunalunternehmen beschlossen.

§1
Name, Sitz, Stammkapital
3)
Alt Neu
'Das gemeinsame Kommunalunternehmen filhrt | ‘Das gemeinsame Kommunalunternehmen fiihrt
den Namen (Firma) .Baubetriebshof | den Namen (Firma) ,Technischer Betrieb

Engelskirchen-Lindlar® mit dem Zusatz ,Anstalt des
offentlichen Rechts“. “Es tritt unter diesem Namen
im gesamten Geschafts- und Rechtsverkehr auf.
®Die Kurzbezeichnung lautet ,BEL".

Engelskirchen-Lindlar® mit dem Zusatz ,Anstalt des
offentlichen Rechts*. *Es tritt unter diesem Namen
im gesamten Geschéafts- und Rechtsverkehr auf.
®Die Kurzbezeichnung lautet ,TeBEL".

(4)

Alt Neu
Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat | Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat
seinen Sitz in Lindlar. seinen  Sitz in Lindlar. Der raumliche

Wirkungsbereich gemal § 28 Abs. 1 Nr. 4 des
Gesetzes Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit
(GKkG) erstreckt sich Uber die Gemeindegebiete
Engelskirchen und Lindlar.
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(5)

Anlage 1

Alt

Neu

"Das Kommunalunternehmen fuhrt ein
Dienstsiegel, welches das Wappenbild der
Gemeinde Engelskirchen und der Gemeinde
Lindlar zeigt. ’Dieses tragt die Umschrift
.Baubetriebshof Engelskirchen-Lindlar, Anstalt des
offentlichen Rechts".

Das Kommunalunternehmen fuhrt ein
Dienstsiegel, welches das Wappenbild der
Gemeinde Engelskirchen und der Gemeinde
Lindlar zeigt. ’Dieses tragt die Umschrift
~1echnischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt
des offentlichen Rechts".

(6) Satz 2 Buchstabe a

Alt

Neu

in Hohe von 50.000 EUR im Wege der
Sacheinlage (Anlage) durch die Ubertragung der
zu der Gemeinde Engelskirchen gehdérenden und
den ubertragenen Aufgabenbereichen nach § 2
Abs. 1 zugeordneten Vermdgenswerte und
Verbindlichkeiten im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die BEL.

in Hohe von 50.000 EUR im Wege der
Sacheinlage (Anlage) durch die Ubertragung der
zu der Gemeinde Engelskirchen gehdrenden und
den ubertragenen Aufgabenbereichen nach § 2
Abs. 1 zugeordneten Vermdgenswerte im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge auf den TeBEL.

(6) Satz 2 Buchstabe b

Alt

Neu

in Ho6he von 50.000 EUR im Wege der
Sacheinlage (Anlage) durch die Ubertragung der
zu der Gemeinde Lindlar gehérenden und den
Ubertragenen Aufgabenbereichen nach § 2 Abs. 1
zugeordneten Vermodgenswerte und
Verbindlichkeiten im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die BEL.

in Hoéhe von 50.000 EUR im Wege der
Sacheinlage (Anlage) durch die Ubertragung der
zu der Gemeinde Lindlar gehérenden und den
Ubertragenen Aufgabenbereichen nach § 2 Abs. 1
zugeordneten Vermdgenswerte im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf den TeBEL.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1)

Alt

Neu

'Dem gemeinsamen  Kommunalunternehmen
werden nach 8§ 27 Abs. 1, 2 GKG in Verbindung
mit § 114a Abs. 1, 3 GO folgende Aufgaben im
jeweils bezeichneten Umfang Ubertragen:

a) Stral3enunterhaltung als hoheitliche Aufgabe
im Umfang des Betriebs. Im Ubrigen

verbleibt die hoheitliche Aufgabe der
Stral3enunterhaltung bei den Gemeinden.

b) Werkstatt als Annex zu hoheitlichen
Aufgaben der Gemeinden.

c) Grunflachenunterhaltung als  hoheitliche

Aufgabe im Umfang des Betriebs und der
Unterhaltung. Im Ubrigen verbleibt die
hoheitliche Aufgabe der

‘Dem gemeinsamen  Kommunalunternehmen
werden nach § 27 Abs. 1, 2 GkG in Verbindung mit
§ 114a Abs. 1, 3 GO folgende Aufgaben der
Gemeinden Engelskirchen und Lindlar im jeweils
bezeichneten Umfang der  gemeindlichen
hoheitlichen Aufgabenerfillung Gbertragen:

a) StralRenunterhaltung,
b) Griunflachenunterhaltung,
c) StralRenreinigung,

d) Unterhaltung der Abwasseranlagen
Sammeln und Fortleiten der Abwasser,

zum

e) Unterhaltung und Betrieb der Friedhofe,

f)  Einsammlung wilder Miillablagerungen und
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Anlage 1

Grunflachenunterhaltung bei den

Gemeinden.

d) Stra3enreinigung als hoheitliche Aufgabe im
Umfang des Betriebs und der Unterhaltung.
Im Ubrigen verbleibt die hoheitliche Aufgabe
nach dem Stral3enreinigungsgesetz bei den
Gemeinden.

e) Bestimmte Leistungen der
Abwasserbeseitigung. Im Ubrigen verbleibt
die Abwasserbeseitigungspflicht als
hoheitliche Aufgabe bei den Gemeinden.

f) Bestimmte Leistungen des Friedhofswesens
als hoheitliche Leistung im Umfang des
Betriebs und der Unterhaltung. Die Ubrigen
hoheitlichen Leistungen im Zusammenhang
mit dem Friedhofswesen verbleiben bei den
Gemeinden.

Q) Bestimmte Leistungen der Abfallbeseitigung.
Im Ubrigen verbleibt die
Abfallbeseitigungspflicht als  hoheitliche
Aufgabe bei den Gemeinden.

Entleerung von StraRenpapierkdrben soweit
nicht auf offentliche Trager Gibertragen.

3)

Alt

Neu

'Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann
Beamte ernennen, versetzen, abordnen, beférdern
und entlassen, soweit es hoheitliche Befugnisse
ausubt. Dies gilt sinngemaR, allerdings ohne die
zuvor genannte Einschrankung, auch fur tariflich
Beschaftigte im Sinne des Tarifvertrags fir den
offentlichen Dienst (TVOD). *Der Vorstand bt die
Funktion des Dienstvorgesetzten aus, der
Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehdrde.

'Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann,
soweit hoheitliche Befugnisse ubertragen werden,
Beamte ernennen, versetzen, abordnen, beférdern
und entlassen. “Dies gilt sinngemaR, allerdings
ohne die zuvor genannte Einschrankung, auch fir
tariflich Beschaftigte im Sinne des Tarifvertrags fur
den offentlichen Dienst (TV6D). *Der Vorstand tibt
die Funktion des Dienstvorgesetzten aus, der
Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehdrde.

84
Der Vorstand

(7)

Alt

Neu

Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjahrlich
Zwischenberichte Uber die Abwicklung des
Vermdgens- und Erfolgsplans schriftlich
vorzulegen. “Der Verwaltungsrat ist durch den
Vorstand zu unterrichten, wenn bei der Ausfiihrung
des Erfolgsplans erfolg gefahrdende Minderertrage
oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. *Sind
dariber hinaus Verluste zu erwarten, die
Auswirkungen auf die Haushalte der Trager haben
kénnen, sind diese zu unterrichten; dem
Verwaltungsrat ist hieriber unverziglich zu
berichten.

"Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjéhrlich
Zwischenberichte Uber die Abwicklung des
Vermdgens- und Erfolgsplans schriftlich
vorzulegen. “Der Verwaltungsrat ist durch den
Vorstand zu unterrichten, wenn bei der Ausfiihrung
des Erfolgsplans den Erfolg gefahrdende
Minderertrage oder  Mehraufwendungen zu
erwarten sind. *Sind dariiber hinaus Verluste zu
erwarten, die Auswirkungen auf die Haushalte der
Trager haben kdnnen, sind diese zu unterrichten;
dem Verwaltungsrat ist hieriber unverzuglich zu
berichten.
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Anlage 1

(8)
Alt Neu
Der Vorstand ist auch zustandig fur die | Der Vorstand ist zustandig fur die Ernennung,
Ernennung, Einstellung, Beftrderung, | Einstellung,  Beforderung,  Hohergruppierung,
Hoéhergruppierung, Abordnung, Versetzung und | Abordnung, Versetzung und
Ruhestandsversetzung und Entlassung von | Ruhestandsversetzung und Entlassung von
Beamten bis Besoldungsgruppe A 11 wund | Beamten bis Besoldungsgruppe A 11 (unter den
Angestellten bis Entgeltgruppe 11. Voraussetzungen des 8 2 Abs. 3 Satz 1) und
sinngemani entsprechenden
Personalentscheidungen der tariflich Beschaftigten
bis Entgeltgruppe 11.
§5
Der Verwaltungsrat
1)
Alt Neu
'Der  Verwaltungsrat besteht aus dem | 'Der  Verwaltungsrat besteht aus  dem
stimmberechtigten Vorsitzenden, dem | stimmberechtigten Vorsitzenden, dem

stimmberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden
und acht Ubrigen stimmberechtigten Mitgliedern
sowie beratenden Mitgliedern. Fur die Ubrigen
stimmberechtigten und beratenden Mitglieder
werden Vertreter bestellt.

stimmberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden
und acht Ubrigen stimmberechtigten Mitgliedern
sowie beratenden Mitgliedern, fur die Vertreter
bestellt werden.

3)

Alt

Neu

Die ubrigen stimmberechtigten und beratenden
Mitglieder des Verwaltungsrats sowie deren
Vertreter werden von den Beschlussorganen der
Trager fur funf Jahre bestellt, wobei die Gemeinde
Engelskirchen vier (brige Mitglieder nebst
Vertretern und die Gemeinde Lindlar vier Gbrige
Mitglieder nebst Vertretern bestellt. Sofern eine
Fraktion im Gemeinderat der Gemeinde
Engelskirchen oder aus dem Gemeinderat Lindlar
nicht stimmberechtigt vertreten ist, erhalt sie das
Recht, ein beratendes Mitglied in den
Verwaltungsrat zu entsenden (Gaststatus); das
beratende Mitglied ist antragsberechtigt. Auf
Vorschlag der Fraktion bestellt der jeweilige Rat
dieses Mitglied als beratendes Mitglied in den
Verwaltungsrat.

Die Ubrigen stimmberechtigten und beratenden
Mitglieder des Verwaltungsrats sowie deren
Vertreter werden von den Beschlussorganen der
Tréager fur funf Jahre bestellt, wobei die Gemeinde
Engelskirchen vier (brige Mitglieder nebst
Vertretern und die Gemeinde Lindlar vier Ubrige
Mitglieder nebst Vertretern bestellt. Sofern eine
Fraktion im Gemeinderat der Gemeinde
Engelskirchen oder aus dem Gemeinderat Lindlar
nicht stimmberechtigt vertreten ist, erhalt sie das
Recht, ein beratendes Mitglied in den
Verwaltungsrat zu entsenden (Gaststatus). Das
beratende Mitglied ist antragsberechtigt. Auf
Vorschlag der Fraktion bestellt der jeweilige Rat
dieses Mitglied als beratendes Mitglied in den
Verwaltungsrat. Dariiber hinaus nimmt der/die
Vorsitzende des Personalrats des TeBEL als
beratendes Mitglied an den Sitzungen des
Verwaltungsrates teil. Im Verhinderungsfall ist dies
der/die stellvertretende Vorsitzende des
Personalrates des TeBEL.
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(5) Satz 3 Buchstabe a)

Anlage 1

Alt Neu
Beamte und leitende oder hauptberufliche | Beamte und tariflich Beschiftigte des
Angestellte des gemeinsamen | gemeinsamen Kommunalunternehmens;
Kommunalunternehmens;
(5) Satz 3 Buchstabe b)

Alt Neu
leitende Beamte und leitende Angestellte von | leitende Beamte und leitende Mitarbeiter von
juristischen Personen oder sonstigen | juristischen Personen oder sonstigen
Organisationen des offentlichen oder privaten | Organisationen des offentlichen oder privaten

Rechts, an denen das gemeinsame
Kommunalunternehmen mit mehr als 50 vom
Hundert unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; eine
Beteiligung am Stimmrecht geniigt;

Rechts, an denen das gemeinsame
Kommunalunternehmen mit mehr als 50 vom
Hundert unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; eine
Beteiligung am Stimmrecht geniigt;

§6
Zustandigkeiten des Verwaltungsrates

3)

Alt

Neu

"Der Verwaltungsrat entscheidet tiber:

a) Bestellung und Abberufung des Vorstands und
dessen Stellvertreter sowie Regelung des
Dienstverhéltnisses des Vorstands und dessen
Stellvertreter;

b) Ernennung, Einstellung, Beforderung,
Hoéhergruppierung, Abordnung, Versetzung,
Ruhestandsversetzung und Entlassung von
Beamten und Arbeitnehmern, soweit nicht der
Vorstand zustandig ist (§ 4 Abs. 8);

¢) Erteilung und Widerruf von Prokuren;

d) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des
Kommunalunternehmens an anderen
Unternehmen, die ganzliche oder teilweise
VerduBerung von Beteiligungen und die
Anderung der Rechtsform oder Aufgaben von
Beteiligungen;

e) Festsetzung allgemeiner Versorgungs-,
Entsorgungs- bzw. Benutzungsbedingungen
sowie allgemeiner Tarife und Entgelte fur die
Leistungsnehmer;

des
5-Jahres-

f) Feststellung und
Wirtschaftsplans und
Finanzplans (8 4 Abs. 5);

g) Bestellung des Abschlussprifers;

Anderung
des

Feststellung des gepruften Jahresabschlusses,
Verwendung des Jahresgewinns, Behandlung des

Der Verwaltungsrat entscheidet tber:

a) Bestellung und Abberufung des Vorstands und
dessen Stellvertreter sowie Regelung des
Dienstverhaltnisses des Vorstands und dessen
Stellvertreter;

b) Ernennung, Einstellung, Beforderung,
Hohergruppierung, Abordnung, Versetzung,
Ruhestandsversetzung und Entlassung von
Beamten und Arbeitnehmern, soweit nicht der
Vorstand zustandig ist (§ 4 Abs. 8);

c) Erteilung und Widerruf von Prokuren;

d) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des
Kommunalunternehmens an anderen
Unternehmen, die ganzliche oder teilweise
VeraduBerung von Beteiligungen und die
Anderung der Rechtsform oder Aufgaben von
Beteiligungen;

e) Festsetzung allgemeiner Versorgungs-,
Entsorgungs- bzw. Benutzungsbedingungen
sowie allgemeiner Tarife und Entgelte fur die
Leistungsnehmer;

des
5-Jahres-

Anderung
des

f) Feststellung und
Wirtschaftsplans und
Finanzplans (§ 4 Abs. 5);

g) Bestellung des Abschlussprifers;

h) Feststellung des gepriften Jahresabschlusses,
Verwendung des Jahresgewinns, Behandlung
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Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands.
Gewinnausschittungen an oder
Verlustiibernahmen durch die Trager bestimmen
sich nach der Beteiligung der Trager am
Stammkapital (§ 1 Abs. 5 S. 3);

h) Rickzahlung von Eigenkapital an die Trager;

i) Verfugungen Uber Anlagevermdgen und die
Verpflichtung hierzu, insbesondere Erwerb,
VerauRBerung, Tausch und Belastung von
Grundstlicken und grundstiicksgleichen
Rechten, wenn der Gegenstandswert im
Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR
Uberschreitet, sowie die VerduRRerung von
Vermdgensgegenstanden unter ihrem Wert
und die Verpflichtung hierzu. Dies gilt nicht,
sofern diese Verfigungen und Veraul3erungen
im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten
sind,;

i)  Gewdahrung und Aufnahme von Darlehen, die
im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR
Uberschreiten, sofern sie nicht im jeweils
geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind;

Gehaltsvorschiissen und
Darlehen an den  Vorstand, dessen
Stellvertreter und an Bedienstete des
gemeinsamen Kommunalunternehmens, die
mit diesen verwandt sind;

k) Gewdahrung von

I) wesentliche Anderungen des Betriebsumfangs
des gemeinsamen Kommunalunternehmens,
insbesondere die Ubernahme von neuen
Aufgaben im Rahmen der durch diese
Unternehmenssatzung
(8 2 Abs. 1) Ubertragenen Aufgaben;

’In den Fallen des § 6 Abs. 3 S. 1 Buchstaben a),
d), e) und 1) unterliegen die der Gemeinde
Engelskirchen zuzurechnenden Mitglieder des
Verwaltungsrats (Birgermeister/Beigeordneter,
Ubrige Mitglieder, Vertreter) den Weisungen des
Gemeinderats der Gemeinde Engelskirchen, die
der Gemeinde Lindlar zuzurechnenden Mitglieder
des Verwaltungsrats
(Burgermeister/Beigeordneter, ubrige Mitglieder,
Vertreter) den Weisungen des Gemeinderats der
Gemeinde Lindlar.

des Jahresverlustes sowie Entlastung des
Vorstands. Gewinnausschittungen an oder
Verlustiibernahmen durch  die  Trager
bestimmen sich nach der Beteiligung der
Trager am Stammkapital (8§ 1 Abs. 5 S. 3);

i) Rickzahlung von Eigenkapital an die Trager;

j) Verfugungen uber Anlagevermdgen und die
Verpflichtung hierzu, insbesondere Erwerb,
VerauRBerung, Tausch und Belastung von
Grundstiicken und grundstiicksgleichen
Rechten, wenn der Gegenstandswert im
Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR
Uberschreitet, sowie die Veraullerung von
Vermodgensgegenstanden unter ihrem Wert
und die Verpflichtung hierzu. Dies gilt nicht,
sofern diese Verfigungen und Veraul3erungen
im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten
sind,;

k) Gewahrung und Aufnahme von Darlehen, die
im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR
Uberschreiten, sofern sie nicht im jeweils
geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind;

Gehaltsvorschiissen und
Darlehen an den Vorstand, dessen
Stellvertreter und an Bedienstete des
gemeinsamen Kommunalunternehmens, die
mit diesen verwandt sind;

[) Gewahrung von

m) wesentliche Anderungen des Betriebsumfangs
des gemeinsamen Kommunalunternehmens,
insbesondere die Ubernahme von neuen
Aufgaben im Rahmen der durch diese
Unternehmenssatzung
(8 2 Abs. 1) Ubertragenen Aufgaben;

’In den Fallen des § 6 Abs. 3 S. 1 Buchstaben a),
e) und m) unterliegen die der Gemeinde
Engelskirchen zuzurechnenden Mitglieder des
Verwaltungsrats (Burgermeister/Beigeordneter,
Ubrige Mitglieder, Vertreter) den Weisungen des
Gemeinderats der Gemeinde Engelskirchen, die
der Gemeinde Lindlar zuzurechnenden Mitglieder
des Verwaltungsrats
(Burgermeister/Beigeordneter, lbrige Mitglieder,
Vertreter) den Weisungen des Gemeinderats der
Gemeinde Lindlar. In den Fallen des 8§ 6 Abs. 3 S.
1 Buchstabe d bedarf es der vorherigen
Entscheidung der beiden Gemeinderéte.

(4)

Alt

Neu

Entscheidungen des Verwaltungsrats nach 8 6
Abs. 3 S. 1 Buchstabe d) und I) sind gemaf § 115
GO der Rechtsaufsichtsbehtrde anzuzeigen.

Entscheidungen des Verwaltungsrats nach § 6
Abs. 3 S. 1 Buchstabe d) und m) sind gemafd §
115 GO der Rechtsaufsichtsbehdrde anzuzeigen.
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§7
Einberufung und Beschlusse des Verwaltungsrats

(6)

Alt

Neu

Die Beschliisse des Verwaltungsrats bedirfen
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen. 2Jedes Mitglied hat eine Stimme.
*Stimmenthaltungen sind nicht zuléssig.

Die Beschliisse des Verwaltungsrats bedirfen
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen. *Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(8)

Alt

Neu

"Der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist befugt,
gemeinsam mit dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder mit einem
stimmberechtigten Mitglied des Verwaltungsrates,
dass der jeweils anderen Gemeinde zuzurechnen
ist, anstelle des Verwaltungsrats dringliche
Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare
Geschafte zu besorgen. “Hiervon hat er dem
Verwaltungsrat in der nachsten Sitzung Kenntnis
Zu geben.

YIst eine Einberufung des Verwaltungsrates nicht
rechtzeitig moglich und kann die Entscheidung
nicht aufgeschoben werden, weil sonst erhebliche
Nachteile oder Gefahren entstehen kdnnen, kann
der Vorsitzende des Verwaltungsrates mit dem
stellvertretenden Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder mit einem
stimmberechtigten Mitglied des Verwaltungsrates,
das der jeweils anderen Gemeinde zuzurechnen
ist, entscheiden. Diese Entscheidungen sind dem

Verwaltungsrat in der nachsten Sitzung zur
Genehmigung  vorzulegen. Er kann die
Entscheidung aufheben, soweit nicht schon

Rechte anderer durch die Ausfihrung der
Entscheidung entstanden sind.

§8
Der Beirat
(1)
Alt Neu
Der Beirat hat die Beschlisse  des | Der Beirat hat die Beschlisse  des
Verwaltungsrates vor zu beraten. Verwaltungsrates vor zu beraten und ein
Vortragsrecht im Verwaltungsrat. Insoweit sind ihm
die Vorlagen fur die  Sitzungen des
Verwaltungsrates rechtzeitig zuzuleiten.
§9
Verpflichtungserklarungen
1)
Alt Neu
"Verpflichtende ~ Erklarungen  bediiffen  der | "Verpflichtende  Erklarungen  bedirfen  der

Schriftform. “Die Unterzeichnung erfolgt unter dem

Namen ,Baubetriebshof Engelskirchen-Lindlar,
Anstalt des Offentlichen Rechts* durch den
Vorstand, im Ubrigen durch jeweils

Vertretungsberechtigte.

Schriftform. “Die Unterzeichnung erfolgt unter dem
Namen ,Technischer Betrieb Engelskirchen-
Lindlar, Anstalt des 6ffentlichen Rechts" durch den
Vorstand, im Ubrigen durch jeweils
Vertretungsberechtigte.
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§10
Wirtschaftsfihrung, Rechnungswesen und Prifung

(2)

Alt

Neu

'‘Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den
Lagebericht und die Erfolgsibersicht innerhalb von
sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres
aufzustellen und nach Durchfihrung der
Abschlussprifung dem  Verwaltungsrat  zur
Feststellung vorzulegen (vgl. § 27 KUV). “Der
Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom
Vorstand unter Angabe des Datums zu
unterzeichnen.  °Der  Jahresabschluss, der
Lagebericht, die Erfolgsiubersicht und der Bericht
Uber die Abschlussprifung sind den Tragern
zuzuleiten.

'‘Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den
Lagebericht und die Erfolgsiibersicht entsprechend

den Regelungen des 8 27 der
Kommunalunternehmensverordnung (KUV)
aufzustellen und nach Durchfihrung der
Abschlussprifung dem  Verwaltungsrat  zur

Feststellung vorzulegen. “Der Jahresabschluss
und der Lagebericht sind vom Vorstand unter

Angabe des Datums zu unterzeichnen. °Der
Jahresabschluss, der Lagebericht, die
Erfolgsibersicht und der Bericht dber die

Abschlusspriifung sind den Trégern zuzuleiten.

3
Alt Neu
Die Grenze fur Mehrauszahlungen im Sinne des §
18 Abs. 5 KUV liegt bei 50.000 €.
§14
Vermogensubergang und Abwicklung bei Auflosung des gemeinsamen
Kommunalunternehmens oder bei Ausscheiden eines Tragers
(1)
Alt Neu
'Bei Auflésung des gemeinsamen | 'Bei Auflésung des gemeinsamen

Kommunalunternehmens wird das nach Erfillung
samtlicher Verbindlichkeiten verbleibende
Vermdgen im Verhdltnis des § 1 Abs. 6 S. 3
(Buchstabe c¢) auf die Gemeinde Engelskirchen
und Lindlar verteilt. 2Im Fall der Auflésung erfolgt
die Vermdgensverteilung gemafl § 27 Abs. 1 S. 2
GKG i.V.m. § 28 KUV in Gesamtrechtsnachfolge.

Kommunalunternehmens wird das nach Erfillung
samtlicher Verbindlichkeiten verbleibende
Vermdgen im Verhdaltnis des 8§ 1 Abs. 6 S. 3
(Buchstabe c) auf die Gemeinden Engelskirchen
und Lindlar verteilt.

(@)

Alt

Neu

'Sollte das gemeinsame Kommunalunternehmen
aufgelost werden, werden die Dienstkrafte der BEL
unter Wahrung ihres personal- und versorgungs-
rechtlichen Besitzstandes von den Tragern auf der
Grundlage des Verhdltnisses ihrer Einwohnerzahl
Ubernommen. “MaRgebend ist der vom Landesamt
fur Datenverarbeitung und Statistik auf das Ende
des jeweils vorhergehenden Haushaltsjahres
fortgeschriebene Stand der Wohnbevdlkerung.

'Sollte das gemeinsame Kommunalunternehmen
aufgelost werden, werden die Dienstkrafte des
TeBEL unter Wahrung ihres personal- und
versorgungsrechtlichen Besitzstandes von den
Tragern auf der Grundlage des Verhaltnisses ihrer
Einwohnerzahl Gibernommen. *“MaBgebend ist der
vom Landesbetrieb Information und Technik (IT
NRW) auf das Ende des jeweils vorhergehenden
Haushaltsjahres fortgeschriebene Stand der
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*Soweit es sich um ehemalige Dienstkrafte
(Beamte/ Angestellte) eines Tragers handelt,
werden sie wieder von dem Trager (ibernommen,
der  vor Errichtung des gemeinsamen
Kommunalunternehmens ihr  Dienstherr oder
Arbeitgeber war. “Mit der Rickibernahme erhalt
der Trager im Fall der Auflésung den anteiligen
Ausgleichsbetrag der gebildeten
Pensionsrickstellung vom gemeinsamen
Kommunalunternehmen. °Im Gegenzug iibernimmt
der Trager jeweils anteilig alle durch die
Personalriicknahme entstehenden Kosten.

Wohnbevélkerung. °Die individuellen Anspriiche
der Bediensteten nach Satz 4 sind dabei vorrangig
zu bertcksichtigen, ist hierdurch bedingt keine
Verteilung nach Satz 1 mdglich, ist das Personal
so zu Ubernehmen, dass eine hoéchstmdgliche
Anndherung an die Regelung nach Satz 1 erreicht
wird. Soweit es sich um ehemalige Dienstkrafte
(Beamte/ Angestellte) eines Tragers handelt,
werden sie wieder von dem Trager Ubernommen,
der  vor Errichtung des gemeinsamen
Kommunalunternehmens ihr  Dienstherr oder
Arbeitgeber war. *Mit der Riickilbernahme erhalt
der Trager im Fall der Auflésung den anteiligen
Ausgleichsbetrag der gebildeten
Pensionsriickstellung vom gemeinsamen
Kommunalunternehmen. °Im Gegenzug tibernimmt
der Trager jeweils anteilig alle durch die
Personalricknahme entstehenden Kosten.

815
Salvatorische Klausel

Alt

Neu

'Soweit durch spatere Rechtsanderungen einzelne
Bestimmungen der Unternehmenssatzung nicht
mehr mit dem geltenden Recht vereinbar sind,
streben beide Gemeinden den Fortbestand des
Kommunalunternehmens durch entsprechende
Anderung der Unternehmenssatzung an.
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Unternehmenssatzung
fur den
» rechnischen Betrieb Engelskirchen - Lindlar,
Anstalt des offentlichen Rechts
vom xx.xX.2009

Aufgrund der 8§ 27 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes Uber kommunale Gemeinschaftsarbeit
(GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW S. 621)
zuletzt geandert durch Gesetz vom 08.05.2009 (GV. NRW S. 298, berichtigt GV. NRW
S. 326) i.V.m. 8 1l14a Absatz 2 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW
S. 666 ff.), zuletzt geandert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 380), hat der
Rat der Gemeinde Engelskirchen in seiner Sitzung am xx.xx.2009 und der Rat der
Gemeinde Lindlar in seiner Sitzung am xx.xx.2009 folgende Unternehmenssatzung fur
das im Wege der Ausgliederung aus der Verwaltung durch Umwandlung gegriindete
gemeinsame Kommunalunternehmen beschlossen.

§1
Name, Sitz, Stammkapital

(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen der Gemeinde Engelskirchen und der
Gemeinde Lindlar ist ein selbststandiges, gemeinsames Unternehmen der
Gemeinde Engelskirchen und der Gemeinde Lindlar in der Rechtsform einer
Anstalt des 6ffentlichen Rechts (gemeinsames Kommunalunternehmen).

(2) Trager (Beteiligte) des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind die
Gemeinde Engelskirchen und die Gemeinde Lindlar.

(3) 'Das gemeinsame Kommunalunternehmen filhrt den Namen (Firma)
.rechnischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar® mit dem Zusatz ,Anstalt des
offentlichen Rechts®. ?Es tritt unter diesem Namen im gesamten Geschafts- und
Rechtsverkehr auf. *Die Kurzbezeichnung lautet ,TeBEL".

(4) Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Lindlar. Der
rdumliche Wirkungsbereich gemall 8 28 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes uUber
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) erstreckt sich Gber die Gemeindegebiete
Engelskirchen und Lindlar.

(5) 'Das Kommunalunternehmen fiihrt ein Dienstsiegel, welches das Wappenbild
der Gemeinde Engelskirchen und der Gemeinde Lindlar zeigt. *Dieses tragt die
Umschrift , Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar, Anstalt des offentlichen
Rechts".

(6) 'Das Stammkapital betragt 100.000 EUR.
°Es wird erbracht

a) in Hohe von 50.000 EUR im Wege der Sacheinlage (Anlage) durch die
Ubertragung der zu der Gemeinde Engelskirchen gehérenden und den
Ubertragenen Aufgabenbereichen nach 8 2 Abs. 1 zugeordneten
Vermogenswerte im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den TeBEL.
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b) in Hohe von 50.000 EUR im Wege der Sacheinlage (Anlage) durch die
Ubertragung der zu der Gemeinde Lindlar gehérenden und den iibertragenen
Aufgabenbereichen nach § 2 Abs. 1 zugeordneten Vermogenswerte im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge auf den TeBEL.

c) 3An dem Stammkapital halt die Gemeinde Engelskirchen einen Anteil in Hohe
von 50 v.H., die Gemeinde Lindlar einen Anteil in Hohe von 50 v.H. “Die
Ubertragenen Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten bestimmen sich nach
der aufgestellten Erdffnungsbilanz. °Die Eréffnungsbilanz ist hinsichtlich der
Ubertragenen Regiebetriebe (Bauhof) auf der Grundlage eines Inventars
gemadll den fur alle Kaufleute geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt worden. °Nach Erstellung des Entwurfs
der Eroffnungsbilanz, ist Uber diese und Uber ein als Anlage beigefligtes
Anlageverzeichnis zusammen mit der Unternehmenssatzung und vor deren
Inkrafttreten vom Gemeinderat der Gemeinde Engelskirchen und vom
Gemeinderat der Gemeinde Lindlar zu beschlieBen. ‘Der Entwurf der
Er6ffnungsbilanz weist eine Mindestgliederung bis zur Tiefe der rémischen
Ziffern auf. ®Der den Nennbetrag des Stammkapitals des gemeinsamen
Kommunalunternehmens Ubersteigende Wert des Ubertragenen Vermdgens
wird in die Kapitalricklage des gemeinsamen Kommunalunternehmens
eingestellt.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1)  'Dem gemeinsamen Kommunalunternehmen werden nach § 27 Abs. 1, 2 GKG in
Verbindung mit 8 114a Abs. 1, 3 GO folgende Aufgaben der Gemeinden
Engelskirchen und Lindlar im jeweils bezeichneten Umfang der gemeindlichen
hoheitlichen Aufgabenerfullung tGbertragen:

a) StralRenunterhaltung,
b) Grinflachenunterhaltung,
c) Stral3enreinigung,

d) Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der
Abwasser,

e) Unterhaltung und Betrieb der Friedhdofe,

f) Einsammlung  wilder  Mdullablagerungen  und  Entleerung  von
StralRenpapierkdrben soweit nicht auf 6ffentliche Trager Gbertragen.

Hierzu gehért auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben,
die die Aufgaben des gemeinsamen Kommunalunternehmens férdern und
wirtschaftlich mit ihnen zusammenhangen. *Zur Férderung seiner Aufgaben kann
sich das gemeinsame Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen,
wenn das dem Unternehmenszweck dient. “Dabei ist sicher zu stellen, dass die fiir
Beteiligungen seiner Trager geltenden Vorschriften entsprechend angewandt werden
und die Haftung des gemeinsamen Kommunalunternehmens auf einen bestimmten
Betrag begrenzt ist.

(2) Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann die in Abs. 1 bezeichneten
Aufgaben unter den Voraussetzungen des 8§ 107 Abs. 4 GO auch fir andere
Gemeinden wahrnehmen.
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'Das gemeinsame Kommunalunternehmen kann, soweit hoheitliche Befugnisse
Ubertragen werden, Beamte ernennen, versetzen, abordnen, beférdern und
entlassen. “Dies gilt sinngemaR, allerdings ohne die zuvor genannte
Einschrankung, auch fur tariflich Beschaftigte im Sinne des Tarifvertrags fir den
offentlichen Dienst (TV6D). >Der Vorstand Ubt die Funktion des
Dienstvorgesetzten aus, der Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehorde.

§3
Organe

Organe des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind:

(1)
(@)

3)

(4)
()

(6)

(7)

(8)

1. der Vorstand (8§ 4);
2. der Verwaltungsrat (88 5 bis 7).

§4
Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.

'Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von bis zu fiinf Jahren
bestellt; wiederholte Bestellungen sind zuléssig. *Fir den Vorstand kann ein
Stellvertreter durch den Verwaltungsrat bestellt werden. *Bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes kann der Verwaltungsrat den Vorstand durch Beschluss mit
einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden
Stimmen vorzeitig abberufen.

Der Vorstand leitet das gemeinsame Kommunalunternehmen
eigenverantwortlich, sofern nicht  gesetzlich oder  durch diese
Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist.

Der Vorstand vertritt das gemeinsame Kommunalunternehmen nach auf3en.

Der Vorstand stellt vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan mit einer Erfolgsibersicht nach Unternehmenszweigen sowie
einen 5-Jahres-Finanzplan auf und schreibt diesen entsprechend fort.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat tUber alle wichtigen Vorgéange rechtzeitig zu
unterrichten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat tber alle Angelegenheiten
des gemeinsamen Kommunalunternehmens Auskunft zu geben.

'Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjahrlich Zwischenberichte iiber die
Abwicklung des Vermogens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. 2Der
Verwaltungsrat ist durch den Vorstand zu unterrichten, wenn bei der Ausfihrung
des Erfolgsplans den Erfolg gefahrdende Minderertrage oder Mehraufwendungen
zu erwarten sind. ®Sind dariiber hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen
auf die Haushalte der Trager haben kénnen, sind diese zu unterrichten; dem
Verwaltungsrat ist hiertiber unverziglich zu berichten.

Der Vorstand ist zustandig fur die Ernennung, Einstellung, Beférderung,
Hohergruppierung, Abordnung, Versetzung und Ruhestandsversetzung und
Entlassung von Beamten bis Besoldungsgruppe A 11 (unter den
Voraussetzungen des 8 2 Abs. 3 Satz 1) und sinngemal3 entsprechenden
Personalentscheidungen der tariflich Beschaftigten bis Entgeltgruppe 11.
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Anlage 2

8 5 Abs. 8 findet auf den Vorstand entsprechende Anwendung.

§5
Der Verwaltungsrat

'Der Verwaltungsrat besteht aus dem stimmberechtigten Vorsitzenden, dem
stimmberechtigten  stellvertretenden  Vorsitzenden und acht dbrigen
stimmberechtigten Mitgliedern sowie beratenden Mitgliedern, fir die Vertreter
bestellt werden.

Worsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats sind
gemall 8 28 Abs. 2 S. 1 GKG die jeweiligen Biurgermeister/Beigeordneten der
Gemeinde Engelskirchen und der Gemeinde Lindlar, die sich alle zwei Jahre,
beginnend mit dem 01.01.2010, im Amt des Vorsitzenden und des
stellvertretenden Vorsitzenden abwechseln. %In der ersten Periode, beginnend
mit dem 01.01.2010, Ubernimmt der Burgermeister/Beigeordnete der Gemeinde
Engelskirchen das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Die ubrigen stimmberechtigten und beratenden Mitglieder des Verwaltungsrats
sowie deren Vertreter werden von den Beschlussorganen der Trager fur funf
Jahre bestellt, wobei die Gemeinde Engelskirchen vier tbrige Mitglieder nebst
Vertretern und die Gemeinde Lindlar vier Ubrige Mitglieder nebst Vertretern
bestellt. Sofern eine Fraktion im Gemeinderat der Gemeinde Engelskirchen oder
aus dem Gemeinderat Lindlar nicht stimmberechtigt vertreten ist, erhélt sie das
Recht, ein beratendes Mitglied in den Verwaltungsrat zu entsenden (Gaststatus).
Das beratende Mitglied ist antragsberechtigt. Auf Vorschlag der Fraktion bestellt
der jeweilige Rat dieses Mitglied als beratendes Mitglied in den Verwaltungsrat.
Daruiber hinaus nimmt der/die Vorsitzende des Personalrats des TeBEL als
beratendes Mitglied an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Im
Verhinderungsfall ist dies der/die stellvertretende Vorsitzende des Personalrates
des TeBEL.

'Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann abberufen werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. 2Ein solcher Fall liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied des
Verwaltungsrats seine Pflichten gréblich verletzt oder nicht mehr ordnungsgemar
austiben kann. 3Die Abberufung obliegt dem Gemeinderat (Gemeinderat der
Gemeinde Engelskirchen, Gemeinderat der Gemeinde Lindlar), der das
ordentliche Mitglied bestellt hatte.

'Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Gemeinderat der
Gemeinde Engelskirchen oder dem Gemeinderat der Gemeinde Lindlar
angehoren, endet mit dem Ende der jeweiligen Wahlperiode oder dem
vorzeitigen Ausscheiden aus dem jeweiligen Beschlussorgan. “Die Mitglieder des
Verwaltungsrats dben ihr Amt bis zum Antritt der neuen Mitglieder weiter aus.
3Mitglieder des Verwaltungsrats kdnnen nicht sein:

a) Beamte und tariflich Beschaftigte des gemeinsamen
Kommunalunternehmens;

b) leitende Beamte und leitende Mitarbeiter von juristischen Personen oder
sonstigen Organisationen des offentlichen oder privaten Rechts, an denen
das gemeinsame Kommunalunternehmen mit mehr als 50 vom Hundert
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht
genugt;
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c) Beamte und Angestellte der Rechtsaufsichtsbehérde, die unmittelbar mit
Aufgaben der Aufsicht Uber das gemeinsame Kommunalunternehmen befasst
sind.

Der Verwaltungsratsvorsitzende hat der Gemeinde Engelskirchen und der
Gemeinde Lindlar sowie deren Organen auf Verlangen Auskunft tber alle
wichtigen Angelegenheiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens zu
geben.

!Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine Entschadigung fiir die
Teilnahme an dessen Sitzungen entsprechend den fir die Zahlung von
Sitzungsgeld geltenden Bestimmungen der Entschadigungsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung. “Gewinnbeteiligungen dirfen ihnen nicht gewéhrt
werden.

!Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie deren Vertreter sind verpflichtet, tiber
samtliche vertrauliche Angelegenheiten von denen sie Kenntnis erhalten,
Stillschweigen zu bewahren. “Diese Pflicht besteht auch nach ihrem
Ausscheiden fort. ®Fir die der Gemeinde Engelskirchen zuzurechnenden
Verwaltungsrate und Vertreter (Burgermeister/Beigeordnete, tbrige Mitglieder,
Vertreter) gilt die Verschwiegenheitspflicht nicht gegenuber den Organen der
Gemeinde Engelskirchen, fur die der Gemeinde Lindlar zuzurechnenden
Verwaltungsrate und Vertreter (Burgermeister/Beigeordnete, ubrige Mitglieder,
Vertreter) gilt die Verschwiegenheitspflicht nicht gegeniber den Organen der
Gemeinde Lindlar.

Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschaftsordnung.

§6
Zustandigkeit des Verwaltungsrats

'Der Verwaltungsrat iiberwacht die Geschaftsfilhrung des Vorstands. 2Der
Verwaltungsrat hat sich zu diesem Zweck vom Gang der Angelegenheiten des
Unternehmens zu unterrichten.

'Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand iiber alle Angelegenheiten des
gemeinsamen Kommunalunternehmens Berichterstattung verlangen und selbst
als Gremium oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder den
Betrieb, die Blicher und Schriften des gemeinsamen Kommunalunternehmens
einsehen. “Der Verwaltungsrat kann sich dazu zur Berufsverschwiegenheit
verpflichteter Dritter bedienen.

'Der Verwaltungsrat entscheidet tiber:

a) Bestellung und Abberufung des Vorstands und dessen Stellvertreter sowie
Regelung des Dienstverhaltnisses des Vorstands und dessen Stellvertreter;

b) Ernennung, Einstellung, Beforderung, HOhergruppierung, Abordnung,
Versetzung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten und
Arbeitnehmern, soweit nicht der Vorstand zustandig ist (8 4 Abs. 8);

c) Erteilung und Widerruf von Prokuren;

d) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Kommunalunternehmens an
anderen Unternehmen, die ganzliche oder teilweise Verauf3erung von
Beteiligungen und die Anderung der Rechtsform oder Aufgaben von
Beteiligungen;
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e) Festsetzung allgemeiner Versorgungs-, Entsorgungs- bzw.
Benutzungsbedingungen sowie allgemeiner Tarife und Entgelte fur die
Leistungsnehmer;

f) Feststellung und Anderung des Wirtschaftsplans und des 5-Jahres-
Finanzplans (8§ 4 Abs. 5);

g) Bestellung des Abschlussprufers;

h) Feststellung des gepruften Jahresabschlusses, Verwendung des
Jahresgewinns, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung des
Vorstands. Gewinnausschittungen an oder Verlustibernahmen durch die
Trager bestimmen sich nach der Beteiligung der Trager am Stammkapital (8 1
Abs. 5 S. 3);

i) Ruckzahlung von Eigenkapital an die Trager;

j) Verflgungen (ber Anlagevermégen wund die Verpflichtung hierzu,
insbesondere  Erwerb, VerauBBerung, Tausch und Belastung von
Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert
im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR Uberschreitet, sowie die
VeraufRerung von Vermogensgegenstdnden unter ihrem Wert und die
Verpflichtung hierzu. Dies gilt nicht, sofern diese Verfigungen und
VeraulRerungen im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind;

k) Gewéhrung und Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den Betrag von
5.000 EUR dberschreiten, sofern sie nicht im jeweils geltenden
Wirtschaftsplan enthalten sind,;

[) Gewahrung von Gehaltsvorschissen und Darlehen an den Vorstand, dessen
Stellvertreter und an Bedienstete des gemeinsamen
Kommunalunternehmens, die mit diesen verwandt sind;

m) wesentliche Anderungen des Betriebsumfangs des gemeinsamen
Kommunalunternehmens, insbesondere die Ubernahme von neuen Aufgaben
im Rahmen der durch diese Unternehmenssatzung
(8 2 Abs. 1) Ubertragenen Aufgaben;

%In den Féllen des § 6 Abs. 3 S. 1 Buchstaben a), e) und m) unterliegen die der
Gemeinde Engelskirchen zuzurechnenden Mitglieder des Verwaltungsrats
(Burgermeister/Beigeordneter, tbrige Mitglieder, Vertreter) den Weisungen des
Gemeinderats der Gemeinde Engelskirchen, die der Gemeinde Lindlar
zuzurechnenden Mitglieder des Verwaltungsrats (Blrgermeister/Beigeordneter,
ubrige Mitglieder, Vertreter) den Weisungen des Gemeinderats der Gemeinde
Lindlar. In den Fallen des § 6 Abs. 3 S. 1 Buchstabe d bedarf es der vorherigen
Entscheidung der beiden Gemeinderate.

(4) Entscheidungen des Verwaltungsrats nach 8 6 Abs. 3 S. 1 Buchstabe d) und m)
sind gemal 8§ 115 GO der Rechtsaufsichtsbehorde anzuzeigen.

(5) 'Gegeniiber dem Vorstand vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats das
gemeinsame Kommunalunternehmen gerichtlich und aufRRergerichtlich 2Er vertritt
das gemeinsame Kommunalunternehmen auch, wenn noch kein Vorstand
vorhanden oder der Vorstand handlungsunfahig ist.
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§7
Einberufung und Beschlisse des Verwaltungsrats

'Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des
Verwaltungsratsvorsitzenden zusammen. “Die Einladung muss Tagungszeit und
-ort sowie die Tagesordnung angeben und den Mitgliedern des Verwaltungsrats
spatestens am siebten Tage vorher zugehen. 3Der Tag der Sitzung z&hlt bei der
Fristberechnung nicht mit. *In dringenden Fallen kann die Frist auf bis zu 24
Stunden abgekirzt werden.

'Der Verwaltungsrat ist jahrlich mindestens zweimal einzuberufen. 2Er muss
aul3erdem einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder
des Verwaltungsrats unter Angabe der Beratungsgegenstande beantragt.

!Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des
Verwaltungsrats geleitet. °Sitzungen des Verwaltungsrats sind nichtéffentlich;
dies gilt nicht fur Beschlisse des Verwaltungsrates nach 8 6 Abs. 3 S. 1
Buchstabe e).

'Der Verwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn samtliche Mitglieder
ordnungsgemald geladen und die Mehrheit der Mitglieder bzw. deren Vertreter
anwesend und stimmberechtigt ist. ?Fir den Ausschluss wegen persénlicher
Beteiligung gilt § 31 der Gemeindeordnung entsprechend. *Uber andere als in
der Einladung angegebene Beratungsgegenstande darf nur dann Beschluss
gefasst werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung
mehrheitlich zustimmt

oder

2. samtliche Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. deren Stellvertreter anwesend
sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

'wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung iber denselben
Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rlcksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussfahig. “Bei der zweiten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen
werden.

'Die Beschliisse des Verwaltungsrats bediirfen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen  Stimmen. 2Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Stimmenthaltungen sind nicht zulassig.

'Uber die gefassten Beschliisse ist eine Niederschrift zu fertigen. ?Die
Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen, den
Mitgliedern des Verwaltungsrates binnen 14 Tagen zuzuleiten und dem
Verwaltungsrat in der nachsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

!Ist eine Einberufung des Verwaltungsrates nicht rechtzeitig méglich und kann
die Entscheidung nicht aufgeschoben werden, weil sonst erhebliche Nachteile
oder Gefahren entstehen konnen, kann der Vorsitzende des Verwaltungsrates
mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder mit einem
stimmberechtigten Mitglied des Verwaltungsrates, das der jeweils anderen
Gemeinde zuzurechnen ist, entscheiden. Diese Entscheidungen sind dem
Verwaltungsrat in der nachsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Er kann
die Entscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte anderer durch die
Ausfuhrung der Entscheidung entstanden sind.
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88
Der Beirat

Der Beirat hat die Beschlisse des Verwaltungsrates vor zu beraten und ein
Vortragsrecht im Verwaltungsrat. Insoweit sind ihm die Vorlagen fur die
Sitzungen des Verwaltungsrates rechtzeitig zuzuleiten..

Der Beirat besteht aus den jeweiligen Kammerern und den jeweiligen
Fachbereichsleitern Tiefbau der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar.

§9
Verpflichtungserklarungen

Verpflichtende Erklarungen bediirfen der Schriftform. Die Unterzeichnung
erfolgt unter dem Namen ,Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar, Anstalt des
offentlichen Rechts® durch den Vorstand, im Ubrigen durch jeweils
Vertretungsberechtigte.

Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifligung eines Vertretungszusatzes,
Stellvertreter des Vorstands mit dem Zusatz ,in Vertretung®, Prokuristen mit dem
Zusatz ,ppa.”, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz ,,im Auftrag®.

§ 10
Wirtschaftsfihrung, Rechnungswesen und Prifung

'Das Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des
offentlichen Zwecks zu fithren. lm ubrigen gelten die Vorschriften der
Verordnung dber Kommunalunternehmen (KUV) UUber Wirtschaftsfiihrung,
Vermogensverwaltung und Rechnungslegung.

'Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die
Erfolgstbersicht  entsprechend den Regelungen des 8§ 27 der
Kommunalunternehmensverordnung (KUV) aufzustellen und nach Durchfihrung
der Abschlusspriifung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. 2Der
Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des
Datums zu unterzeichnen. °Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die
Erfolgstbersicht und der Bericht Gber die Abschlussprifung sind den Tragern
zuzuleiten.

Die Grenze fir Mehrauszahlungen im Sinne des § 18 Abs. 5 KUV liegt bei
50.000 €.

§11
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist das Kalenderjahr.
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§12

Mitgliedschaft im Kommunalen
Arbeitgeberverband und in der Zusatzversorgungskasse

Das gemeinsame Kommunalunternehmen beantragt die Mitgliedschaft beim
Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) sowie bei der Zusatzversorgungskasse
(RVK/RZVK).

§13
Grindungskosten

Die Kosten der Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens einschlief3lich
aller Nebenkosten und Steuern tragt das gemeinsame Kommunalunternehmen
unbegrenzt.

§14

Vermogensiubergang und Abwicklung bei Auflésung des gemeinsamen
Kommunalunternehmens oder bei Ausscheiden eines Tragers

(1) 'Bei Aufldsung des gemeinsamen Kommunalunternehmens wird das nach Erfiillung
samtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermdgen im Verhaltnis des § 1 Abs. 6 S.
3 (Buchstabe c) auf die Gemeinden Engelskirchen und Lindlar verteilt.

(2) 'Sollte das gemeinsame Kommunalunternehmen aufgeldst werden, werden die
Dienstkréafte des TeBEL unter Wahrung ihres personal- und versorgungsrechtlichen
Besitzstandes von den Tragern auf der Grundlage des Verhdltnisses ihrer
Einwohnerzahl ibernommen. *MaRRgebend ist der vom Landesbetrieb Information
und Technik (IT NRW) auf das Ende des jeweils vorhergehenden Haushaltsjahres
fortgeschriebene Stand der Wohnbevélkerung. ®Die individuellen Anspriiche der
Bediensteten nach Satz 4 sind dabei vorrangig zu berlcksichtigen, ist hierdurch
bedingt keine Verteilung nach Satz 1 mdglich, ist das Personal so zu Ubernehmen,
dass eine hdochstmogliche Annédherung an die Regelung nach Satz 1 erreicht wird.
Soweit es sich um ehemalige Dienstkrafte (Beamte/ Angestellte) eines Tragers
handelt, werden sie wieder von dem Trager Ubernommen, der vor Errichtung des
gemeinsamen Kommunalunternehmens ihr Dienstherr oder Arbeitgeber war. *Mit
der Rulckubernahme erhalt der Trager im Fall der Auflosung den anteiligen
Ausgleichsbetrag der gebildeten Pensionsrickstellung vom gemeinsamen
Kommunalunternehmen. °Im Gegenzug ibernimmt der Trager jeweils anteilig alle
durch die Personalriicknahme entstehenden Kosten.

(3) Scheidet eine Gemeinde aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen aus, so
gilt Abs. 1 und 2 entsprechend.

(4) Die Trager konnen auch einvernehmlich eine von Abs. 1-3 abweichende
Personalverteilung und Vermdgensauseinandersetzung vereinbaren.
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§ 15

Salvatorische Klausel

'Soweit durch spatere Rechtsanderungen einzelne Bestimmungen der
Unternehmenssatzung nicht mehr mit dem geltenden Recht vereinbar sind, streben
beide Gemeinden den Fortbestand des Kommunalunternehmens durch entsprechende
Anderung der Unternehmenssatzung an.

816
Inkrafttreten

'Das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht am 01.01.2010. *Gleichzeitig tritt
diese Satzung in Kratft.

Engelskirchen, den xx.xx.2009 Lindlar, den xx.xx.2009
gez. gez. gez. gez.
Blrgermeister Kammerer Blrgermeister Kammerer
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 11. Nov. 2009

Personal

Sitzungsvorlage

far die Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
am 09.12.2009

- 6ffentliche Sitzung -

TOP 9: Stellenplan 2010

Sachverhalt:

Der Stellenplan enthalt die Personalverdnderungen zum Haushaltsplan 2010 und liegt
den Ratsmitgliedern vor. Auf die Anlagen zu TOP 7 der Sitzung des Gemeinderates am
10.11.2009 wird verwiesen (Einbringung des Haushaltsplanentwurfs).

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, dem Stellenplan fur das
Haushaltsjahr 2010 in der von der Verwaltung vorgelegten Form zuzustimmen.

Franz Broich Dr. Hermann-Josef Tebroke
Allgemeiner Vertreter Burgermeister

2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 09 Stellenplan 2010.doc




	2. Sitzung HFA 09.12.2009 Anschreiben Einladung
	Vertreterliste
	2. Sitzung HFA 09.12.2009 Tagesordnung
	2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 07 Haushaltssatzung 2010
	2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 08 Unternehmenssatzung für den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR
	2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 08 Unternehmenssatzung für den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR_Anlage I
	Unternehmenssatzung (Synopse nach Abstimmung)

	2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 08 Unternehmenssatzung für den Technischen Betrieb Engelskirchen-Lindlar AöR_Anlage II
	Der Vorstand
	Der Verwaltungsrat

	2. Sitzung HFA 09.12.2009 TOP 09 Stellenplan 2010

